
Gewissensbildung rhaup nije UumMm Ab- Buch mit der Überschrift „Durch Ge-
schlu ß kommt und der Begriff der CW1S- wissensbildun ZUTXT Gewissensreife wirk-
sensreife einen TeNzZwer: darstellt, Was lich fehl Platze; S5ie sind geschrieben ur  .

Eger aı der und Weise verdeutlicht, jene Frommen, die der Autor auern!|
wie L die ebe Spiel brin: (vgl. ff), urteilt.
w1e er Gewissensbildung der Gemein- Tübingen OSe; Kief
schaft g{l  B- VO.  1e. 95 ff) und wwne

überhaupt über die introvertierte Gestalt HORMANN Lexikon der christlichen
des Christlichen hinauszustreben 37  Q be- Ora Sp. u 5 Tyrolia-Verlag,
mm}  5 nnsbruck 1969 Le  ınen G 480.—, SIr 78 —,

Zu einer Zeit, in der 1Nanrnı ımmer wiederFür dieses den BANZEIL Menschen berück- fragt, wWwas denn ın der eologie noch „gelte“,sichtigende Gewissensverständnis hat der <iDt der Wiener ÖOÖrdinarius MoraUtOr gleil Anfang die Be-
stellt Das alttestamentliche Urwort „leb”, Aussagen, die an sich halten Das
mit dem d:  as Herz des Menschen ezeichnet Werk ist  - gesunder Tradition erpflichtet,
wird, ist Eger der Begrift, auf den ugleich aber dem Neuen aufgeschlossen, s

alle Aussagen konvergieren und VO  z dem ist  < und modern, seelsorglich Oörjien-
alle Thesen geiragen werden. Zweifellos tiert wissenschaftli SO. begründet.
WEe1S dieser Begriff die Richtung, der Über eine wahre Fülle VO]  ja Material WIT': der

Leser allumfassend informiert. Hörmannsdie entscheidenden Perspektiven Er eın Lexikon ist biblisch, die wichtigsten alt-adäquates Gewissensverständnis gewin- neutestamentlichen Schriftstellen werden71 sind. Aber 5 nicht alles iner  i guten deutschen Übersetzung aNnlse-leisten. Er WIT'! geradezu Hindernis führt, die V:  äter  e kommen reichlich Zu Wort,eın vertretbares Gewissensverständnis, wenn
VOT allen Augustinus in ackenden Zitaten,emotional aufgefüllt wird Dann entstehen die Dokumente des kirchlichen Lehramtes,S€ rasch jene „berühmten“” Identifizierun-

die für die Erkenntnis nicht ZUur nichts esonders des il Vatikanums, werden 1111-
mehr beitragen, sondern das Tor zZ.1 Er- s angegeben. D Literaturhinweise
kenntn:  15 verriegeln, wel  1 die Kritik durch Be- neuesten Sammelwerken und Monographien
geisterung ersetizt ıst. Eger entgeht dieser (ab sind SO eingehend, [al das Bu
Gefahr nicht ganz, wıe e1ne Schwäche L£ür einen sicheren Einstieg z.u t+ieferem Studium
die Gleichung ewissen 5S5timme ottes einen gufen Ausgangspunkt Wel-

terer Forschung bietet.vgl 48, 51, E ö.) zeig Selbstverständ- Das Lexikon esteh:‘ UuSs den z.ukann mit dieser Formel etwas Richtiges Stichworten (z. unter dem Buch-ezell werden, aber ist die brage, staben Aberglaube, Abtreibung, Almosen,ob mit icht jenen religiösen Entfrem- Alttestamentliches Gesetz, Anbetung, An-dungen vorgearbeitet WIL! die fort fort rechenbarkeit, eit, Arbeitsweise der Mo-zZzu unnötigen unfruchtbaren
Spannungen zwischen dem wissenschaft- raltheologie, Ärgernis, Armenpflege, Askese,
lichen und religiösen Denken führen und Astrologie, Aszetische U, mystische Theologie,
das religiöse Phänomen Mißkredit bringen. Auslosen, ÄAussperrung), hat ausgezeichnete
Eger kennt im übrigen die religiöse Ent- Indices und bereichert le, die Init Moral-
fremdung, VCd( der hier die Rede ist, und theologie Z tun en oder sich für S1itt-
kKritisiert s1e, ILUFr ele;| €  er 611e mit dem es interessieren. Lehrern und

Seelsorgern W:  ra 5 den Unterricht undegrTi „fromm“” vgl. Z B. O, 73, 88, 103,
Art ’ur  er die Verkündigung gute ienste teisten.106, 147, 163). Gerade Der „Einführende erblick“”  ) 4 nach dem Vor-Weise, wie Eger die trommen immer wieder Ort ist eın kurzer ufri@ der Moraltheo-ehandelt den Autoritäten geht kaum logie und gibt inen  D guten Wegweiser, durchanders ird deutlich, la CI, ;WO. ©&

den Christen für die Welt aufschließen eine zusammenhängende Lektüre der grund-
IMO!  chte nach der Frömmigkeit des Chri- die weıt über den Charakter e1nes Nach-

legenden eine Synthese zZu gewinnen,
Sten der Welt fragt vgl 121), 1UT für
den Innenraum der Kirche spricht. L,  E schlagewerkes hinausgeht. Dasselbe gilt
den enschen HallZ allgemein als möglichen von den Opalten, die Themen ehandeln,
Gesprächspartner 1171 Auge behalten, dann die ’ur  &. die ısTliıche Sittlichkeit entschei-
h:  ätte sich gewiß eine bessere Ter- dend (Gewissen, Glaube usw.) oder beson-
minologie intfallen lassen. ders aktuell 5 (Geschlechtliche Sittlich-

keit, Menschenrechte, Manipulation, Krieg,Fine bessere Terminologie erscheint keines- Notwehr,t üUÜ5W.
WeBS ur 1m Blick a1ıf die Frommen E Linz Karl Böcklinger1äg8]l; Satze Ww1ıe dieser: zr  ıe größere mit-
menschliche Nähe ird ur größeren Gottes- RCHENRECHT‚04 mögen ınen  B“ guten Klang ha-
ben, ber S1Ie ind Ja nichts anderes JOHANN, Das Geständnis 17M
als der ewig-menschliche Versuch, ‚ott dort kanonischen Prozeß. Verlag Ferdi-
anzusiedeln, der Mensch ıhn haben Nal ningh, Paderborn 1958.
möchte. Und darum sind So. atze 177 DN  NM  / 14 .—.,

277

Gewissen-sbildung überhaupt nie zum Ab­
sdtluß kommt und der Begriff der Gewis­
sensreife einen Grenzwert darstellt, was 
J. Eger an der Art und Weise verdeutlicht, 
w!e er die Li~be ins. Spiel bringt (vgl. 89 ff), 
wie er Gewissensbildung in der Gemein­
schaft sidt vollziehen läßt (95 ff) und wie 
er überhaupt über die introvertierte Gestalt 
des Christlichen hinauszustreben sidt be­
müht. 
Für dieses den ganzen Menschen berück­
sichtigen.de Gewissensverständnis hat der 
Autor gleich am Anfang die Weichen ge­
stellt. Das alttestamentliche Urwor.t „leb", 
mit dem das Herz des Menschen bezeichnet 
wird, ist für J. Eger der Begriff, auf den 
alle Aussagen konvergieren und von dem 
alle Thesen getragen werden. Zweifellos 
weist dieser Begriff in die Richtung, in der 
die entscheidenden Perspektiven für ein 
adäquates Gewissensverständnis zu gewin­
nen sind. Aber er vermag nicht alles zu 
leisten. Er wird geradezu zum Hindernis für 
ein vertretbares Gewissensverständnis, wenn 
er emotional aufgefüllt wird. Dann entstehen 
sehr rasch jene „berühmten" Identifizierun­
gen, die für die Erkenntnis nicht nur nichts 
mehr beitragen, sondern das Tor zur Er­
kenntnis verriegeln, weil die Kritik durch Be­
geisterung ersetzt ist. J. Eger entgeht dieser 
Gefahr nicht ga'nz, wie seine Schwäche für 
die Gleichung: Gewissen = Stimme Gottes 
(vgl. 48, 51, 63 u. ö.) zeigt, Selbstverständ­
lich ~ann mit dieser Formel etwas Richtiges 
bezeichnet werden, aber es ist die Frage, 
ob mit ihr nicht jenen religiösen Entfrem­
dungen vorgearbeitet wird, die fort und fort 
zu unnötigen und darum unfruchtbaren 
Spannungen zwischen dem wissenschaft­
lichen und religiösen Denken führen und 
das religiöse Phänomen in Mißkredit bringen. 
Eger kennt im übrigen die religiöse Ent­
fremdung, von der hier die Rede ist und 
kritisiert sie, nur belegt er sie mit' dem 
Begriff „fromm" (vgl. z. B. 56, 73, 88, 103, 
106, 147, 163). Gerade an der Art und 
Weise, wie Eger die Frommen immer wieder 
behandelt - den Autoritäten geht es kaum 
anders -, wird deutlich, daß er, obwohl er 
den Christen für die Welt aufschließen 
möchte und na'ch der Frömmigkeit des Chri­
sten in der Welt fragt (vgl. 121), nur für 
den Innenraum der Kirche spricht. Hätte er 
den Menschen ganz allgemein als möglichen 
Gesprächspartner im Auge behalten, dann 
hätte er sich ganz gewiß eine bessere Ter­
minologie einfallen lassen. 
Eine bessere Terminologie erscheint keines­
wegs nur im Blick auf die Frommen uner­
läßlich. Sätze wie· dieser: ,,Die größere mit­
menschliche Nähe wird zur größeren Gottes­
nähe" (174) mögen einen guten Klang ha­
ben, aber sie sind ja doch nichts anderes 
als der ewig-menschliche Versuch, Gott dort 
anzusiedeln, wo der Mensch ihn haben 
möchte. Und darum sind solche Sätze in 

einem Buch mit der Obersc:hrilt „Durch Ge­
wissensbildung zur Gewissensreife" wirk­
lich fehl am Platze. Sie sind geschrieben für 
jene Frommen, die der Autor dauernd ver­
urteilt. 
Tübingen ]osef Rief 

HÖRMANN KARL, Lexikon der christlichen 
Moral. (1392 Sp. u. XXV S.) Tyrolia-Verlag 
Innsbruck 1969. Leinen S 480.-, DM/sfr 78.-: 
Zu einer Zeit, in der man immer wieder 
f~agt, was ~enn in der Theologie noch „gelte", 
gibt der Wiener Ordinarius für Moral klare 
Aussagen, an die man sich halten kann. Da's 
Werk ist gesunder Tradition verpßichtet 
~ugle}ch !1ber dem Neuen aufgeschlossen, e; 
ist kirchlich und modern, seelsorglich orien­
tiert und wissenschaftlich 8olide begründet. 
Ober eine wahre Fülle von Material wird der 
Leser allumfassend informiert. Hörmanns 
Lexikon ist biblisch, die wichtigsten alt- und 
neutestamentlichen Schriftstellen werden in 
einer guten deutschen Obersetzung ange­
führt, die Väter kommen reichlich zu Wort 
v?r -a1len Augustinus in packenden Zitaten: 
die Dokumente des kirchlichen Lehramtes, 
besonders des II. Vatikanums, werden im­
mer angegeben. Die Literaturhinweise aus 
neuesten Sammelwerken und Monographien 
(ab 1960) sind so eingehend, daß das Buch 
einen sicheren Einstieg zu tieferem Studium 
und einen guten Ausgangspunkt zu wei­
terer Forschung bietet. 
Das Lexikon besteht aus den Artikeln zu 
250 Stichworten (z. B. unter dem Budt­
staben A: Aberglaube, Abtreibung, Almosen 
Alttestamentliches Gesetz, Anbetung, An~ 
rechenbarkeit, Arbeit, Arbeitsweise der Mo­
ra1theolo~ie, Ärgernis, Armenpßege, Askese, 
Astrologie, Aszetische u. mystische Theologie, 
Auslosen, Aussperrung), hat ausgezeichnete 
Indices und bereichert alle, die mit Moral­
theologie zu tun haben oder sich für sitt­
liches Handeln interessieren. Lehrern und 
Seelsorgern wird es für den Unterricht und 
für die Verkündigung gute Dienste leisten. 
Der „Einführende Oberblick" nach dem Vor­
wort ist ein kurzer Aufriß der Moraltheo­
l~gie und gibt einen guten Wegweiser, durch 
eme zusammenhängende Lektüre der grund­
l~gende~ ~rtikel eine Synthese zu gewinnen, 
die weit über den Charakter eines Nach­
schlagewerkes hinausgeht. Dasselbe gilt 
von den Spalten, die Themen behandeln 
die für die christliche Sittlichkeit entschei~ 
dend (Gewissen, Glaube usw.) oder beson­
ders aktuell sind (Gesdtlechtliche Sittlich­
keit, Menschenrechte, Manipulation, Krieg, 
Notwehr, Wehrpflicht usw.). 
Linz Karl Bödclinger 

KIRCHENRECHT 

UHRMANN JOHANN, Das Geständnis im 
kanonischen Prozeß. (162.) Verlag Ferdi­
nand Schöningh, Paderborn 1968. Kart. 
DM14.-. 
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Diese Dissertation 7e1 L, dafl nicht das ces formales extern]!, der Index ] mit
Angehen aAkcHie ler Probleme, sandern 5 Unterteilungen SOWIE der Index cCitatio-

auch die Gesamtdarstellung ein ängst 1LUNL locorum mit x Unterteilungen. In die-
„etablierten Rechtsinstitutes Theorie und Übersichten ein!) "l auych große
TAaXıs des Kirchenr:  es en Gtärke und der des Buches liegen;

besonders der Index ist derart a us-für dessen Reform egungen geben
447 eine Konkordanz oderDer Verfasser untersucht Begriffe, Arten

Ertondernisse des Geständnisses, seinen 5Synopse ersefizen kann., Jedem Dokument
lauf und £1Ne  ‚B tellung 1 Beweisverfahren: ußerdem eın „Werdegang“ VOraäus
von besonderer Wichtigkeit sind die Ab- schickt, der cdas Oft mühsame Entstehen

ber Dokumente anschaulich > Der eraus-
nisses seine Rolle den einzelnen geber, Subsekretär der Konzilskongrega-
Arten voan heverfahren Der tion, „Peritus” Il Vatikanum
ter auf viele Fra PIL und Schwierig- teil; ıst darum 1ese schlußreichen
keiten klare und erschöp ende Auskunft, be- Bemerkun 211 besonders berufen be
legt m reichem Material Rota-Urteilen, Gamn&5 wurde laut Untertitel heraus-
enen aber keine unberechtigte Gloriole gegeben „ad scientificum, asceticum
erliehen 5 et pastoralem Clericorum Laicorum“”: be-

kommt ZUH interessanten Ergeb- die wissens:  iche Beschäf-
nis, die Ehejudikatur ;' !-!L mit dem letzten Konzil oder mit den

Konzilien aup kann S1@2 ateinkundi-eigenen, erweiterten Geständnisbegriff ent-
Ben erikern Laien tats:  chlich wert-wickelt hat, der sich von dem des volle enste leisten.unterscheidet. Er warnt Vor einer Abwertung Linz efer Gradauerdes geri  en Geständnisses Iim Ehe-

prozeß, aber auch VOLT seiner Überwertung, PRIMETSHOFER BRUNO, Rechtsgeschichteals für ichtigkeitsurteil
Simulationsprozessen unerläßlich der gemischten Ehen in ()sterreich und Un-
außergerichtliche Geständnis hingegen sei Sarnı (1781 — 1841). Ein ZUXI Ge-
D-  er eines auf erem Wege der Beziehungen zwischen G

erbringenden Beweises, sondern meist und aa und Recht, Bd 6.) (AVI1
das stärkste Daft  R  g sich der Autor des und 184.) erlag Herder, 1en 1967
erlockenden Eingehens auf materialrecht- } — SIT 15.80.
iche Diskussionen (etwa über imulation, Der Protessor für TCNEeNT: der
Furcht Zwang, Impotenz) enthält, schaftts- und Sozialwissenschaftlichen Hoch-
eher eın Vorteil. Sachverzei| schule in Linz legt Rahmen der Beihefte
die Benützbarkeit des es als Nach- österreichischen rchiv irchen-
agewerk rhöht, doch wird nan auch recht eine Arbeit e  ber die vielschichtigen
Hand des usführlichen Inhaltsverzeichnisses Probleme der gemischten Ehen zwischen
genügend inwelse finden. Ja ohnt 37  Q Katholiken und rotestanten, vereinzelt
die Lektüre des es als Ganzes. zwischen Katholiken und Orthodoxen in den
(s7rüz Hans Heimer! Ländern der Habsburger-Monarchie O

Fine hochinteressante Studie, deren grund-
OoncılıROMITA FLÖRENTIUS (Hg.),

Oecumen:  1Ci Vatıcani IT anderer
legende ematik Gegensatz manch

echtshistorischerConstitutiones, Untersuchung
Decreta, Declarationes. (VII1 u 726.) gegenwartsbezogen ist. Das vVoam. SGtaatskir-
PS: Co., RKom 1967. 6000,-—. chentum Josephinismus geprägte
Vorliegende Sammlung hat S icht den stalatliche Mischehenrecht ver' der SUS:
Charakter einer Veröffentlichung, Distinktionstheorie rpeale rennung ZW1-
beruft sich aber darauf, ıne definitive schen Ehekonsens esakrament
Ausgabe nach dem 1€. lateinischen, in Blüte Dem Bestreben des osephinis-
den AAS veröffentlichten ext Z SP1N, In m} die - den staatlichen Zwecken
dem übersichtlichen und c<auberen Druck dienstbar machen, ohne e1 nach außen
wird jeweils die Ceitenzahl der ‘  31= hin die scharfen Konturen des atholischen
merkt dem breiten der lTatz Kolorits habsburgischer Tradition VE

persönliche Anmerkungen bietet, sind wischen, kam die Theorie gele eN, der aa
unabhängig von den Ta oder „Numeri  4 ee1 auısschließlich den evertrag ‚—

der offiziellen Ausgabe durchgehender ständig, und VMenn eser gültig sel,
onne  H die che Ehesakrament erteilen.Zählung dziffern S kurzen Inhalts- die Mischehe diesen erlegungenangaben angebracht, odurch das Auffinden G-  e ausgeklammert werden konnte, jegtder gesuchten Textstellen wesentlich erleich-
auf der Hanıtert WIT'!  d, Als Anhang sin!  C 7wei aIs

Otuproprio erlassenen Durchführungs- Den entscheidenden, - auch cht ersten
bestimmungen „De Episcoporum muneribus‘ gesetzgeberischen Versuch, d irche auf
und „Ecclesiae anctae‘ beigegeben. Dem dem Gebiet des Eherechts die Dienste
Textteil von 516 Geiten folgen 210 Geiten des Staates stellen, das Toleranz-
m1T Indices: Indices chronologici, Z In- Patent Josephs H. Jahre 1781. r sah

AT°

Diese Dissertation zeigt, daß nicht nur das 
direkte Angehen aktueller Probleme, sondern 
auch die Gesamtdarstellung eines längst 
„etablierten" Rechtsinstitutes Theorie und 
Praxis des Kirchenrechtes befruchten und 
für dessen Reform Anregungen geben kann. 
Der Verfasser untersucht Begriffe, Arten und 
Erfoi:dernisse des Geständnisses, seinen Ab­
lauf und seine Stellung im Beweisverfahren; 
von besonderer Wichtigkeit sind die Ab­
schnitte über die Würdigung des Geständ­
nisses und seine Rolle in den einzelnen 
Arten von Eheverfahren. Der kirchliche Rich­
ter erhält auf viele Fragen und Schwierig­
keiten klare und ersdtöpfende Auskunft, be­
legt mit reidtem Material aus Rota-Urteilen, 
denen aber keine unberechtigte Gloriole 
verliehen wird. 
Uhrmann kommt zum interessanten Ergeb­
nis, daß die kirchliche Ehejudikatur einen 
eigenen, erweiterten Geständnisbegriff ent­
wickelt hat, der sidt von dem des CIC 
unter.scheidet. Er warnt vor einer Abwertung 
des geridttlidten Geständnisses im Ehe­
prozeß, -a.1ber audt vor seiner Oberwertung, 
als ob es für ein Nidttigkeitsurteil in 
Simulationsprozessen unerläBlidt sei. Das 
außergerichtlidte Geständnis hingegen sei 
nicht nur Stütze eines auf anderem Wege 
zu erbringenden Beweises, sondern meist 
das stärkste Indiz. Daß sich der Autor des 
verlockenden Eingehens auf materialredtt­
lidte Diskussionen ( etwa über Simulation, 
Furcht und Zwang, Impotenz) enthält, ist 
eher ein Vorteil. Ein Sadtverzeidtnis hätte 
die Benützbarkeit des Buches als Nach­
schlagewerk erhöht, dodt wird man audt an 
Hand ,des ausführlichen Inhaltsverzeidtnisses 
genügend Hinweise finden. Ja es lohnt sidt 
die Lektüre .des Buches als Ganzes. 
Graz Hans Heimerl 

ROMITA FLORENTIUS (Hg.), Concilii 
Oecumenici Vaticani II Constitutiones, 
Decreta, Declarationes. (VIII u. 726.) 
Desclee & Co., Rom 1967. Linson L 6000.-. 
Vorliegende Sammlung hat zwar nicht den 
Charakter einer a'mtlidten Veröffentlichung, 
beruft sich aber darauf, eine definitive 
Ausgabe nadt dem offiziellen lateinisdten, in 
den AAS veröffentlic:hten Text zu sein. In 
dem übersidttlichen und sauberen Druck 
wird jeweils die Seitenzahl der AAS ver­
merkt. Auf dem breiten Rand, der Platz 
für persönliche Anmerkungen bietet, sind 
unabhängig von den „Tituli" oder „Numeriu 
der offiziellen Ausgabe in durdtgehender 
Zählung Randziffern mit kurzen Inhalts­
angaben ,angebracht, wodurch das Auffinden 
der gesuchten Textstellen wesentlidt erleidt­
tert wird. Als Anhang .sind die zwei als 
Motuproprio erlassenen Durdtführungs­
bestimmungen „De Episcoporum muneribus" 
und „Ecclesiae sanctae" beigegeben. Dem 
Textteil von 516 Seiten folgen 210 Seiten 
mit 18 Indices: 3 Indices dtronologici, 2 In-
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dices formales externi, der Index rerum mit 
5 Unterteilungen sowie der Index citatio­
num locorum mit 8 Unterteilungen. In die­
sen Obersidtten scheint mir audt die große 
Stärke und der Wert des Budtes zu liegen; 
besonders der Index rerum ist derart aus­
führlich, daß er eine Konkordanz oder 
Synopse ersetzen kann. Jedem Dokument 
ist außerdem ein „Werdegang" vora'usge­
sdtickt, der das oft mühsame Entstehen der 
Dokumente anschaulich macht. Der Heraus­
geber, Subsekretär der Konzilskongrega­
tion, nahm als „Peritus" am II. Vatikanum 
teil; er ist darum für diese aufschlußreichen 
Bemerkungen besonders berufen und befugt. 
Die Sammlung wurde laut Untertitel heraus­
gegeben „ad usum .scientificum, asceticum 
et pastoralem Clericorum et Laicorum"; be­
sonders für die wissenschaftliche Beschäf­
tigung mit dem letzten Konzil (oder mit den 
Konzilien überhaupt) kann sie lateinkundi­
gen Klerikern und Laien tatsächlich wert­
volle Dienste leisten. 
Linz Peter Gradauer 

PRIMETSHOFER BRUNO, Reditsgesdiidite 
der gemisditen Ehen in Österreidi und Un­
garn (1781 -1841). Ein Beitrag zur Ge­
sdtidtte der Beziehungen zwischen Kirdte 
und Staat. (Kirche und Redtt, Bd. 6.) (XVII 
und 184.) Verlag Herder, Wien 1967. Kart. 
S 98.-, DM/sfr 15.80. 
Der Professor für Kirchenrecht an der Wirt­
sch·afts- und Sozialwissenschaftlidten Hoc:h­
schule in Linz legt im Rahmen der Beihefte 
zum österreidtischen Archiv für Kirchen­
redtt eine Arbeit über die vielschichtigen 
Probleme der gemischten Ehen zwisdten 
Katholiken und Protestanten, vereinzelt 
zwischen Katholiken und Orthodoxen in den 
Ländern der Habsburger-Monardtie vor. 
Eine hochinteressante Studie, deren grund­
legende Thematik im Gegensatz zu manch 
anderer rechtshistorischer Untersudtung 
gegenwartsbezogen ist. Das vom Staatskir­
chentum des Josephinismus geprägte 
sta'atliche Mischehenrecht verhalf der sog. 
Distinktionstheorie - reale Trennung zwi­
schen Ehekonsens und Ehesakrament - zu 
neuer Blüte. Dem Bestreben des Josephinis­
mus, die Kirche den staatlichen Zwecken 
dienstbar zu machen, ohne dabei nach außen 
hin die scharfen Konturen des katholischen 
Kolorits habsburgischer Tradition zu ver­
wisdten, kam die Theorie gelegen, der Staat 
sei -a'usschließlich für den Ehevertrag zu­
ständig, und wenn dieser gültig sei, dann 
könne die Kirche das Ehesakrament erteilen. 
Daß die Mischehe von diesen Oberlegungen 
nicht ausgeklammert werden konnte, liegt 
auf der Hand. 
Den entscheidenden, wenn audt nicht ersten 
gesetzgeberisdten Versuch, die Kirche auf 
dem Gebiet des Eheredtts in die Dienste 
des Staates zu stellen, bildet das Toleranz­
Pa'tent Josephs II. vom Jahre 1781. Es sah 


